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A. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 

 
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 15.12.2011 

 
Auf Grund der §§ 10 und 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der 
Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl 2010, S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 28.04.2021 (Nds. GVBl. S. 240) hat der Rat der Stadt Emden in seiner Sitzung am 03.06.2021 
folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Emden vom 15.12.2011 wird wie folgt geändert: 
 
§ 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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Der Rat beruft gemäß § 108 NKomVG zu Beamtinnen und Beamten auf Zeit die Erste Stadträtin oder 
den Ersten Stadtrat und zwei weitere leitende Beamtinnen oder zwei weitere leitende Beamte. Die für 
das Finanz- oder Bauwesen zuständigen Beamtinnen und Beamten auf Zeit können die Bezeichnung 
"Stadtkämmerin" oder "Stadtkämmerer" bzw. "Stadtbaurätin" oder "Stadtbaurat" erhalten. 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
Emden, den 04.06.2021 
 
Stadt Emden 
 
Tim Kruithoff 
Oberbürgermeister 
 

 
2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe  

der Stadt Emden 
 

Der Rat der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am 18.03.2021 aufgrund der §§ 10, 13 und 58 Abs. 1 Nr. 
5 NKomVG1 folgende Satzung beschlossen: 

 
Artikel I 

 
Der Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Emden wird wie folgt geändert: 
 

1. Die laufende Nummer 1.3 „Verlängerung von Nutzungsrechten“ wird umbenannt und erhält 
die folgende Fassung: 

 
1.3 Baumgrabstätten in einer Urnengemeinschaftsanlage auf der Bestattungsfläche 

„Linden-Begräbnishain Tholenswehr“ der Stadt Emden auf dem Stadtfriedhof Tho-
lenswehr 

 
1.3.1 Einzelgrabstelle           990 €  (20 Jahre Nutzungsrecht) 
1.3.2 Partnergrabstelle                    1.500 €  (20 Jahre Nutzungsrecht) 

 
2. Aus der laufenden Nummer 1.3 „Verlängerung von Nutzungsrechten“ wird die Nummer 1.4. 

Diese erhält die folgende Fassung: 
 
[…] 

 
1.4.3 für Partnergrabstellen als Baumgrab-  33 € pro Jahr 

stätte bis Ablauf der Ruhefrist der  
zweiten beigesetzten Urne 

  
[…] 

 
3. Die laufende Nummer 2.1 „Reihengräber“ erhält die folgende Fassung: 

 
[…] 

 
 



- 463 - 

2.1.8  für Baumgrabstätten auf der   77,00 €  
 Bestattungsfläche „Linden-Begräbnishain  

Tholenswehr“ 
 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt Tag am nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Emden, den 18.03.2021 
 
Stadt Emden 
 
Tim Kruithoff  
Oberbürgermeister 
_____________________________________________________________ 
1 NKomVG, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010, 576), 
   zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.02.2021 (Nds. GVBl. S. 64). 

 

 
Friedhofssatzung für 

die Bestattungsfläche „Linden-Begräbnishain Tholenswehr“ 
der Stadt Emden auf dem Stadtfriedhof Tholenswehr 

 
Der Rat der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am 18.03.2021 aufgrund der §§ 10, 13 und 58 Abs. 1 Nr. 
5 NKomVG1 folgende Satzung als Ergänzung zur Friedhofssatzung vom 29.06.2000 in der Fassung vom 
03.06.2010 beschlossen: 
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 der Grabstätten und Bestattungsfläche 
§ 15        Bestattungsbäume 
 
V. Schlussvorschriften 
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§ 17        Gebühren 
§ 18        Inkrafttreten 
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I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Friedhofssatzung gilt ausschließlich für die Bestattungsfläche „Linden-Begräbnishain Tholens-

wehr“ der Stadt Emden auf dem Stadtfriedhof Tholenswehr. 
 
(2) Diese Friedhofssatzung fungiert als Ergänzung zur Friedhofssatzung vom 29.06.2000 in der Fassung 

vom 03.06.2010. Die darin enthaltenen Paragraphen §§ 3, 4, 5, 6, 8 (1), 8 (2), 8 (4), 31, 32, 34 (1), 
36 (1), 36 (2), 36 (3), 36 (4), 36 (5) finden für diese Satzung entsprechend Anwendung.   
 

(3) Zur Bestattungsfläche „Linden-Begräbnishain Tholenswehr“ der Stadt Emden gehören die Flächen 
gemäß dem als Anlage beigefügten Lageplan. 

 
§ 2  

Friedhofszweck  
 

(1) Die Grundversorgung der Einwohner der Stadt Emden mit Bestattungsmöglichkeiten wird durch die 
umliegenden kommunalen und kirchlichen Friedhöfe sichergestellt. Bei der Bestattungsfläche „Lin-
den-Begräbnishain Tholenswehr“ der Stadt Emden handelt es sich um eine zusätzliche Grab- und 
Bestattungsform zur Beisetzung als Baumbestattung in einer Urnengemeinschaftsanlage auf dem 
Stadtfriedhof Tholenswehr. Diese dient ausschließlich der Beisetzung von Urnen im Wurzelwerk 
von Bäumen innerhalb der festgesetzten Grenzen und den jeweils von der Stadt Emden freigege-
benen Flächen.  
 

(2) Die Bestattungsfläche „Linden-Begräbnishain Tholenswehr“ der Stadt Emden dient der Bestattung 
aller Personen, die bei ihrem Ableben in der Stadt Emden ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt 
hatten, sowie diejenigen, die ein Anrecht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte haben. Die 
Bestattung anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung der Stadt Emden. 

 
§ 3  

Benutzungsregeln 
 

(1) Der Friedhofsträger kann bei Vorliegen sachlicher Gründe das Betretungsrecht für Teilflächen oder 
insgesamt einschränken oder vorübergehend untersagen. 
 

§ 4  
Bestattungsflächen 

 
(1) Im „Linden-Begräbnishain Tholenswehr“ erfolgt eine Beisetzung der Urne ausschließlich im Wur-

zelbereich der als Bestattungsbäume registrierten Bäume im Umkreis von ca. 1,50 m bis 2,50 m ab 
Stamm gemessen.   
 

II. Beisetzungsvorschriften 
 

§ 5  
Urnen 

 
(1) Es dürfen ausschließlich Aschekapseln, Überurnen und Kombiurnen aus nachweislich zu 100% bio-

logisch abbaubaren Materialien verwendet werden. Ein entsprechender Nachweis ist dem Fried-
hofsträger vorzulegen.  
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(2) Folgende Außenmaße der Überurnen bzw. Kombiurnen dürfen nicht überschritten werden: 
Maximale Höhe:    0,30 m 
Maximaler Durchmesser:    0,20 m  
 

§ 6  
Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur nach dieser 

Satzung erworben werden. 
 
(2) Der/die Nutzungsberechtigte hat die Auswahl zwischen einer Einzelgrabstätte (s. § 8) und einer 

Partnergrabstätte (s. § 9). 
 
(3) Die Auswahl und die Lage des Bestattungsbaums sowie der Grabstätte werden ausschließlich durch 

den Friedhofsträger vorgegeben. 
 
(4) Die Bestattungsbäume und Grabstätten sind nummeriert und werden der Reihe nach belegt.  
 
(5) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb einer Grabstätte, wenn die Kapazitäten erschöpft sind.  
 
(6) Die Urnen werden so beigesetzt, dass sie mindestens 0,50 m mit Erde bedeckt sind, wobei keine 

Grabhügel erlaubt sind, sondern ein einheitliches Bodenniveau eingehalten wird.   
 
(7) Eine Beisetzung der Urnen erfolgt ausschließlich an registrierten Stellen. 
 
(8) Die Gräber werden vom Friedhofsträger ausgehoben und wieder verfüllt.  
 
(9) Die Beisetzung wird ausschließlich vom Friedhofsträger, einem Bestatter oder einem vom Fried-

hofsträger beauftragten Dritten vorgenommen. 
 

§ 7  
Ruhezeit 

 
(1) Die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit für Urnen beträgt 20 Jahre vom Tag der Beisetzung an.  
 

III. Grabstätten, Nutzungsrechte, Register 
 

§ 8  
Einzelgrabstätten 

 
(1) In Einzelgrabstätten darf eine Urne beigesetzt werden.  

 
(2) Die Lage des Bestattungsbaumes sowie der Einzelgrabstätte werden vom Friedhofsträger festgelegt 

gem. § 6 (3).  
 

(3) Einzelgrabstätten werden der Reihe nach belegt gem. § 6 (4).   
 

§ 9 
Partnergrabstätten 

 
(1) In Partnergrabstätten dürfen zwei Urnen beigesetzt werden.  

 
(2) Als Partner zählt der Ehegatte bzw. die Ehegattin oder der Lebenspartner bzw. die Lebenspartnerin. 
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(3) Die Lage des Bestattungsbaumes sowie der Partnergrabstätte werden vom Friedhofsträger festge-
legt gem. § 6 (3). 

 
(4) Partnergrabstätten werden der Reihe nach belegt gem. § 6 (4).   
 

§ 10 
Nutzungsrechte 

 
(1) An den Grabstätten können Nutzungsrechte ausschließlich gemäß dieser Satzung erworben wer-

den. 
 
(2) Die Dauer des Nutzungsrechts für Einzelgrabstätten beträgt die gesetzlich vorgeschriebene Ruhe-

zeit von 20 Jahren und beginnt mit dem Tag der Beisetzung. Das Nutzungsrecht ist nach Ablauf nicht 
verlängerbar oder neu zu erwerben. 

 
(3) Das Nutzungsrecht für Partnergrabstätten beginnt mit dem Tag der Beisetzung der ersten Urne und 

endet nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist von 20 Jahren der zweiten beigesetzten Partnerurne. 
Das Nutzungsrecht ist nach Ablauf nicht verlängerbar oder neu zu erwerben. 

 
(4) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an einer be-

stimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
(5) Nach Erlöschen des Nutzungsrechtes verfügt der Friedhofsträger – sofern keine Ruhezeiten zu be-

achten sind – über die Grabstätte. 
 
(6) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann ohne Entschädigung entzogen werden, wenn die festge-

setzten Gebühren nicht fristgemäß entrichtet worden sind.  
 
(7) Der/die Nutzungsberechtigte hat dem Friedhofsträger jede Änderung der Anschrift oder eine Um-

benennung von Nutzungsnachfolgern unverzüglich mitzuteilen.  
 

§ 11 
Register 

 
(1) Jeder Bestattungsbaum und jede Grabstätte erhalten eindeutige Registrierungs- nummern, die 

vom Friedhofsträger in einem Register erfasst werden.  
 

IV. Gestaltung, Pflege 
 

§ 12  
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

 
(1) Im Wurzelbereich der Bestattungsbäume sowie im und auf dem Boden dürfen ausschließlich durch 

den Friedhofsträger oder von ihm beauftragen Dritten Veränderungen vorgenommen werden.  
  
Insbesondere ist es nicht gestattet 
a. Grabmale, Gedenksteine oder sonstige bauliche Anlagen zu errichten, 
b. Grabstätten zu pflegen, 
c. Anpflanzungen jeglicher Art vorzunehmen, 
d. Kränze, Grabschmuck, Blumengebinde, Gestecke, Erinnerungsstücke oder sonstige Gegen-

stände niederzulegen, 
e. Kerzen oder Lampen aufzustellen, 
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f. Grabschmuck, Lichtbilder, Fotos oder sonstige Erinnerungsstücke und Markierungen an den 
Bäumen zu befestigen. 

 
(2) Zur Beisetzung darf an der Grabstätte maximal ein aus ausschließlich kompostierbarem Material 

bestehender Urnenkranz abgelegt werden. Die Entfernung erfolgt 14 Tage nach Bestattungsdatum 
ohne vorherige Mitteilung durch den Friedhofsträger.  

 
(3) Jegliche widerrechtlich abgelegten Gegenstände werden vom Friedhofsträger unverzüglich und 

ohne Ankündigung entfernt und entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Entschädigung.  
 
(4) Der Friedhofsträger kann an einem von ihm festgelegten Ort das Ablegen von komposttierbaren 

Kränzen, Grabschmuck und anderen üblichen Gegenständen für eine befristete Zeit gestatten. Die 
Abräumung erfolgt nach Ermessen des Friedhofs- trägers. Eine Herausgabe oder Entschädigung er-
folgt nicht. 

 
§ 13  

Grabmale, Markierungen 
 

(1) Grabmale in jeglicher Form sind nicht zulässig. Der Friedhofsträger ist berechtigt, Grabmale, sons-
tige Anlagen und Gegenstände, die ohne Genehmigung aufgestellt oder niedergelegt worden sind, 
unverzüglich und ohne Benachrichtigung der Nutzungsberechtigten auf deren Kosten abzuräumen. 
Eine Herausgabe oder Entschädigung erfolgt nicht. 

 
(2) An den Bestattungsbäumen werden vom Friedhofsträger in einer Höhe von ca. 2,00 m Namens-

schilder angebracht. Die Inschrift besteht aus dem Namen sowie den Sterbedaten der beigesetzten 
Personen. Die Gestaltung der Schilder und der Gravur wird vom Friedhofsträger festgelegt.   

 
(3) Ein Anspruch auf Sondergravuren oder ein Einzelschild besteht nicht. 
 
(4) Es ist nicht gestattet individuelle Gegenstände an die Namensschilder anzubringen oder diese in 

Form und Aussehen zu verändern. Bei Nichtbeachtung werden die Namensschilder ohne Anspruch 
auf Entschädigung vom Friedhofsträger entfernt. 

 
§ 14  

Herrichtung, Unterhaltung und Pflege der Grabstätten und Bestattungsfläche 
 
(1) Grabpflege sowie die Unterhaltung der Grabstätten und der Bestattungsfläche durch den/die Nut-

zungsberechtigte(n) oder andere nicht vom Friedhofsträger beauftragten Dritten sind nicht zuläs-
sig.  

 
(2) Ausschließlich der Friedhofsträger oder ein von ihm beauftragter Dritter führen im Sinne der Erhal-

tung und Entwicklung des Friedhofes Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf der Bestattungs-
fläche durch. Neuanpflanzungen oder die Entfernung bestehender Pflanzungen dürfen lediglich der 
Friedhofsträger oder ein von ihm beauftragter Dritter durchführen. 

 
§ 15  

Bestattungsbäume 
 
(1) Es ist nicht zulässig, die Bestattungsbäume zu bearbeiten, zu schmücken oder in sonstiger Weise zu 

verändern. Alle Bestattungsbäume sind seitens des/der Nutzungsberechtigten in ihrem natürlichen 
Charakter zu belassen und das Erscheinungsbild des „Linden-Begräbnishain Tholenswehr“ ist bei-
zubehalten. 
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(2) Jegliche Pflegeeingriffe durch den/die Nutzungsberechtigte(n) oder andere nicht vom Friedhofsträ-
ger beauftragten Dritten sind nicht zulässig. 

 
(3) Der Friedhofsträger oder ein von ihm beauftragter Dritter dürfen Pflegeeingriffe an den Bestat-

tungsbäumen durchführen, wenn diese aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht oder der Erhal-
tung geboten sind. 

 
(4) Muss eine Fällung eines Bestattungsbaumes aufgrund einer Erkrankung oder anderer äußerer Ein-

flüsse erfolgen oder wird ein Bestattungsbaum aufgrund von Wetterereignissen oder höherer Ge-
walt im Kronen- oder Stammbereich geschädigt, wird versucht, den Baum als Habitatbaum für 
Fauna und Flora zur erhalten. Der/die Nutzungsberechtigte hat keinen Anspruch auf sofortige 
Baumnachpflanzung oder auf Umbettung der Urnen an einen anderen Bestattungsbaum. Es be-
steht kein Anspruch auf Schadensersatz. 

 
V. Schlussvorschriften 

 
§ 16  

Ordnungswidrigkeiten 
 
Mit Geldbußen bis zu 5.000 € gemäß § 10 Abs. 5 NKomVG kann belegt werden, wer vorsätzlich 

 
(1) entgegen § 12 (1) 

a) im Wurzelbereich der Bäume sowie im und auf dem Boden Veränderungen vornimmt, 
b) Grabmale, Gedenksteine oder sonstige bauliche Anlagen errichtet, 
c) Grabstätten pflegt, 
d) Anpflanzungen jeglicher Art vornimmt, 
e) Kränze, Grabschmuck, Blumengebinde, Gestecke, Erinnerungsstücke oder sonstige Gegen-

stände niederlegt, 
f) Kerzen oder Lampen aufstellt, 
g) Grabschmuck, Lichtbilder oder sonstige Erinnerungsstücke und Markierungen an den Bäu-

men befestigt. 
 

(2) entgegen § 12 (2)  
a) zur Beisetzung mehr als einen Urnenkranz an der Grabstätte ablegt, 
b) zur Beisetzung einen nicht ausschließlich kompostierbarem Material bestehenden Urnen-

kranz an der Grabstätte ablegt. 
 
(3) entgegen § 13 (4) 

a) individuelle Gegenstände an die Namensschilder anbringt,  
b) die Namensschilder in Form und Aussehen verändert. 

 
(4) entgegen § 14 (1)  

a) Grabpflege betreibt, 
b) die Grabstätten oder Bestattungsfläche unterhält. 

 
(5) entgegen § 14 (2) 

a) Unterhaltungs- oder Pflegemaßnahmen auf der Bestattungsfläche durchführt, 
b) Neuanpflanzungen durchführt, 
c) bestehende Pflanzungen entfernt. 

 
(6) entgegen § 15 (1) Bestattungsbäume bearbeitet, schmückt oder in sonstiger Weise verändert. 

 
(7) entgegen § 15 (2) jegliche Pflegeeingriffe vornimmt. 



- 469 - 

§ 17  
Gebühren 

 
(1) Für die Nutzung der Bestattungsfläche „Linden-Begräbnishain Tholenswehr“ der Stadt Emden auf 

dem Stadtfriedhof Tholenswehr sind Gebühren nach der Gebührensatzung für Friedhöfe der Stadt 
Emden zu entrichten.  

 
§ 18 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
 
Emden, den 18.03.2021 
 
Stadt Emden 
 
Tim Kruithoff  
Oberbürgermeister 
______________________________________________________________ 
1 NKomVG, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds.  
   GVBl. 2010, 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.02.2021 (Nds. GVBl. S. 64). 

 
 
 
Anlage:  Lageplan über die Bestattungsfläche des „Linden-Begräbnishain Tholenswehr“ der Stadt  
 Emden auf dem Stadtfriedhof Tholenswehr 
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B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der 

Gemeinde Dornum 
Straßenausbaubeitragssatzung 

 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der 
Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010 S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. Nr. 18/2019 S. 309) und § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. Nr. 7/2017 S. 121) zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. Nr. 18/2019 S. 309) hat der Rat der Gemeinde Dornum 
in seiner Sitzung vom 30.03.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Beitragsfähige Maßnahmen 

 
(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Er-

neuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) erhebt die Ge-
meinde Dornum – sofern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff BauGB nicht erhoben werden 
können – nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche 
Vorteile bietet.  

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 

mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen im Außenbereich, die 
die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG). 

 
(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. 

Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwands-
spaltung) oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) ge-
sondert ermitteln.  
 

(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm bestimmt. 
Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt.  

 
§ 2 

Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 
 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten  

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die Her-

stellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen benötig-

ten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem Ver-

mögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

2. für die Freilegung der Fläche; 

3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit Unterbau 

und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse 

an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderung des Stra-

ßenniveaus; 
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4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von  

a) Randsteinen und Schrammborden, 

b) Rad- und Gehwegen, 

c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

d) niveaugleiche Mischflächen, 

e) Beleuchtungseinrichtungen, 

f) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen Ein-

richtungen,  

g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,  

h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen soweit 

sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind; 

5.  für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, Plätzen und Fuß-

gängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

6. der Fremdfinanzierung; 

7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme bewirkten Ein-

griffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 

 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 

 

(2) Der Aufwand für 

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus, 

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 

(3) Die Gemeinde informiert die voraussichtlich Beitragspflichtigen möglichst frühzeitig unter Vorlage 

ihrer Planungen über die beabsichtigte Durchführung einer beitragsfähigen Maßnahme an einer 

Verkehrsanlage und über das Verfahren der Beitragserhebung einschließlich in Betracht kommen-

der Billigkeitsmaßnahmen. 

 

§ 4 

Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand 

 

(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der Inanspruchnahme der 

öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von dem beitragsfähigen Aufwand den 

Teil, der auf die Allgemeinheit oder der Gemeinde entfällt. Die Beitragspflichtigen tragen den sich 

aus Abs. 2 ergebenden Anteil am beitragsfähigen Aufwand. 

 

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand beträgt:  

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem  

Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrsberuhigten Wohnstraßen     75 v. H. 
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2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem innerörtlichen Verkehr 

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 

sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Radwege,  

Busbuchten und Bushaltestellen       40 v. H. 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege       50 v. H. 

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde sowie für  

       Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung        60 v. H. 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen zur  

       Straßenentwässerung       50 v. H. 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und  

       Bushaltestellen       70 v. H. 

f) für niveaugleiche Mischflächen                  50 v. H. 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem  

Durchgangsverkehr dienen, 

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand und Sicherheitsstreifen  

sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Radwege,  

       Busbuchten und Bushaltestellen       30 v. H. 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege       50 v. H. 

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde sowie für  

       Grünanalgen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung        50 v. H. 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen zur  

       Straßenentwässerung       40 v. H. 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und  

       Bushaltestellen       60 v. H. 

4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG.       30 v. H. 

5. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG        75 v. H. 

6. bei Fußgängerzonen       50 v. H. 

 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst zur De-

ckung des ermittelten beitragsfähigen Aufwandes zu verwenden. 

 

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch eine ergän-

zende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere 

Vorteilsbemessung sprechen. 

 

§ 5 
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes 

 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Möglich-

keit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines bestimmten Ab-

schnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes 

auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus 

der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgebli-

chen Nutzungsfaktor ergeben.  
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(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-rechtli-

chen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutz-

bar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die übrigen Flächen – ein-

schließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsgrenze, einer Tie-

fenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Er-

mittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. 

 

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der Restflä-

che innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen, die Gesamtfläche des 

Grundstücks; 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die Fläche im 

Bereich des Bebauungsplanes; 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die über 

die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich; 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) lie-

gen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außen-

bereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer 

Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 35 m zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die 

nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück 

gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der öffentlichen Einrich-

tung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand 

von 35 m zu ihr verläuft; 

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerb-

lich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4 lit. b) 

der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in 

dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen 

Nutzung entspricht.  

 

(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Fried-

höfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammen-

hang bebauten Ortsteils so genutzt werden, 

oder 

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Fest-

setzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche 

Nutzung), 

ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu legen, die von 
den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.  

 
 
 
 
 



- 474 - 

§ 6 
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp.  

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die baulich oder 

gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 

 

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollge-

schosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Ein-

zelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbauord-

nung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und 

bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bau-

werks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss 

um 0,25. 

 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten Flächen – bei 

Grundstücken,  

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und 

Nr. 2), 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen 

festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe,- Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 

BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzu-

lässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 

0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen 

Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 2,8 geteilte höchstzu-

lässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruch-

zahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden dürfen, 

die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl 

von einem Vollgeschoss, 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von 

zwei Vollgeschossen, 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der bau-

lichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung über-

wiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert 

nach lit. a) – c); 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. d) – g) oder die Höhe der baulichen 

Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächli-

che vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Be-

bauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammen-

hang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
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b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollge-

schosse. 

4. Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit 

a) 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4a BauNVO), Dorfge-

bietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder Sondergebietes i. S. von § 10 

BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplange-

bietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähn-

lichen Weise (z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Be-

rufe) genutzt wird; 

b) 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 

BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes i. S. von § 11 BauNVO liegt. 

 

§ 7  
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan  

nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise  

nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,  

Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten 

 Ortsteils so genutzt werden     0,5 

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender  

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar  

sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn  

a) sie ohne Bebauung sind, bei 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen           0,0167 

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland                   0,0333 

cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.)               1,0 

b) sie in einer baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren  

Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze,  

Freibäder, Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung)      0,5 

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder  

landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden  

sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche  

der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt      1,0 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere  

tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a), 

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, 

 für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der 

Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,   1,0 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere 

tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. b) 
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e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die  

sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt  

durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,   1,5 

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere 

tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a) 

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach  

§ 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten  

Teilflächen 

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben                                   

      dienen,              1,5 

      mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tat- 
      sächlich vorhandene Vollgeschoss 

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung    1,0 

      mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tat-  

      sächlich vorhandene Vollgeschoss, 

für die Restfläche gilt lit. a). 

 

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 

 
§ 8 

Vorteilsbemessung in Sonderfällen 

Für Grundstücke, die von mehr als einer öffentlichen Einrichtung im Sinne § 1 dieser Satzung erschlos-
sen werden, ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Einrichtung nur mit (zwei Dritteln) anzu-
setzen. Diese Regelung gilt nicht für Grundstücke, die im Sinne von § 6 gewerblich genutzt werden und 
für Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten. Die Ermäßigung darf nicht zu einer 
Mehrbelastung der übrigen Anlieger führen. 
 

§ 9 
Aufwandsspaltung 

 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Beitrag für Verkehrsanlagen selbständig erho-
ben werden für 
 

1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme,  
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines von 

ihnen, 
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines von 

ihnen, 
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und Gehwege 

oder eines von ihnen, 
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächenentwässerung 

der öffentlichen Einrichtung, 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungseinrichtungen 

der öffentlichen Einrichtung, 
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen 
10.  die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßenbegleitgrüns. 

 



- 477 - 

§ 10  
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 

 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaß-

nahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 

(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht mit der 
Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbildungsbeschluss. 
 

(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen Arbeiten 
entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind und der Auf-
wand berechenbar ist. 
 

§ 11 
Vorausleistungen 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit 
der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen 
Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.  
 

§ 12 
Beitragspflichtige  

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die 
einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitrags-
pflichtig. 

 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechts auf die-

sem und bei Wohnungs- und Teileigentum auf dem Wohnungs- und Teileigentum. 
 

§ 13 
Beitragsbescheid 

 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid fest-
gesetzt.  
 

§ 14  
Fälligkeit und Verrentung 

 
(1) Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden nach einen Monat nach 

Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 

(2) Der Beitragsschuldner kann auf Antrag eine Zahlung des Beitrages für Verkehrsanlagen in Form 
einer Rente mit höchstens 20 Jahresleistungen zulassen.  
Der Antrag ist vor Fälligkeit des Beitrages zu stellen. Der jeweilige Restbetrag der Forderung wird 
mit 3 Prozent über dem zu Beginn des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst. Bei 
Veräußerung des Grundstücks oder Erbbaurechts wird der Betrag in voller Höhe fällig. 
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(3) Der Beitragspflichtige bzw. Vorausleistungspflichtige kann den jeweiligen Restbetrag jederzeit 
ohne weitere Zinsverpflichtung tilgen. Bei Veräußerung des Grundstückes oder des Erbbaurechtes 
wird der Beitrag bzw. die Vorausleistung in voller Höhe des Restbetrages fällig. 

 
§ 15 

Ablösung 
 

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag 
vereinbart werden. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.  
 

(2) Zur Feststellung des Ablösebetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i. S. von § 1 entstehende 
Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden Unternehmerrechnungen und im übrigen an-
hand von dem Ausschreibungsergebnis sowie den Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen 
bei vergleichbaren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf 
die Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffen-
den öffentlichen Einrichtung besteht.  
  

(3) Durch Zahlung des Ablösebetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 16 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Beitragspflichtigen haben der Gemeinde die für die Festsetzung und Erhebung der Beiträge 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten 
Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen. 

 
§ 17 

Anzeigepflicht 

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit Auswirkungen auf die Beitragspflicht ist 
der Gemeinde sowohl von der Veräußerin bzw. dem Veräußerer als auch von der Erwerberin bzw. 
dem Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Beiträge beeinflussen, so 
hat die Beitragspflichtige bzw. der Beitragspflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich 
anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für sie bzw. ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden. 

 
§ 18 

Datenverarbeitung 
 

Zur Ausführung dieser Satzung darf die mit der Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen befasste Stelle der Gemeinde Dornum die hierfür erforderlichen personenbezogenen 
und grundstücksbezogenen Daten von den zuständigen Behörden und Abteilungen beschaffen und 
verarbeiten. Dies darf auch im Rahmen automatischer Abrufverfahren erfolgen. 
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§ 19 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1.  entgegen § 16 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Beiträge erforderlichen Aus-
künfte nicht erteilt, 

2.  entgegen § 16 Abs. 2 verhindert, dass die Gemeinde an Ort und Stelle ermitteln kann und die 
dazu erforderliche Hilfe verweigert, 

3.  entgegen § 17 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht innerhalb eines 
Monats schriftlich anzeigt, 

4.  entgegen § 17 Abs. 2 nicht anzeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück vorhanden sind, die die 
Berechnung der Beiträge beeinflussen. 

5.  entgegen § 17 Abs. 2 die Neuschaffung, Änderung oder Beseitigung solcher Anlagen nicht 
schriftlich anzeigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 
 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Aurich in Kraft.  
 
Dornum, den 30.04.2021 
 
Gemeinde Dornum 
 
Hook 
Bürgermeister  
 
 

 
C. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

in der Flurbereinigung Engerhafe 
Einleitungsbeschluss 

 
Gemäß § 86 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 
(BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794), wird 
für Teile der Gemarkungen Engerhafe, Gemeinde Südbrookmerland und Siegelsum, Samtgemeinde 
Brookmerland, Landkreis Aurich, das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Engerhafe angeordnet. 
 
Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von rd. 1045 ha mit folgender Gebietsabgrenzung: 
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Gemeinde Südbrookmerland     

Gemarkung Engerhafe Flur 2 ganz Flur 3 ganz Flur 4 tlw. Flur 5 tlw. 

 Flur 6 tlw. Flur 9 ganz Flur 10 ganz Flur 11 tlw. 

 Flur 12 tlw.    

Samtgemeinde Brookmerland     

Gemarkung Siegelsum Flur 4 tlw.    

Gemarkung Wirdum Flur 29 tlw.    

 
Das Flurbereinigungsgebiet ist aus einer Gebietskarte zu ersehen, die mit dem vollständigen Einlei-
tungsbeschluss sowie dem Verzeichnis der Verfahrensflurstücke, der Beschränkung der Nutzungs- und 
Baurechte im Flurbereinigungsgebiet (§ 34 FlurbG) und der Aufforderung zur Anmeldung von Rechten 
(§ 14 FlurbG) in den jeweiligen Verwaltungen der Gemeinde Südbrookmerland, Westvictorburer Str. 
2, 26624 Südbrookmerland; Samtgemeinde Brookmerland, Am Markt 10, 26520 Marienhafe und Ge-
meinde Hinte, Osterhuser Str. 15, 26759 Hinte, zur Einsichtnahme für zwei Wochen nach Bekanntma-
chung, während der jeweiligen Dienstzeiten, ausliegt. Zur Einsichtnahme ist ein Termin bei der jewei-
ligen Gemeinde zu vereinbaren. Auf die Bestimmungen der Corona-Verordnung des Landes Nieder-
sachsen wird hingewiesen. 
 
Das Flurbereinigungsgebiet wird gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 1 FlurbG i. V. m. § 4 FlurbG entsprechend dem 
Verzeichnis der Verfahrensflurstücke festgestellt.  
 
Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsverfahren gehörenden Grundstücke sowie die Erbbauberech-
tigten gemäß § 10 Nr. 1 FlurbG bilden die Teilnehmergemeinschaft, die nach § 16 FlurbG als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts mit diesem Beschluss entsteht. 
 
Die Teilnehmergemeinschaft erhält den Namen 
 

„Teilnehmergemeinschaft der vereinfachten Flurbereinigung Engerhafe“. 
 
Sie hat ihren Sitz in der Gemeinde Südbrookmerland. 
 
Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
Gemäß § 80 Abs. 2 Zf. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), 
zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 9 des Gesetzes vom 04.05.2021 (BGBl. I S. 882), wird hiermit die 
sofortige Vollziehung des Einleitungsbeschlusses angeordnet. Dies hat zur Folge, dass Widersprüche 
gegen diesen Einleitungsbeschluss keine aufschiebende Wirkung entfalten. 
 
Begründung für die Einleitung 
Mit dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Engerhafe sollen die Lebens-, Produktions- und Ar-
beitsbedingungen in der Landwirtschaft durch agarstrukturverbessernde Maßnahmen optimiert wer-
den. Die innere Erschließung des Verfahrensgebietes ist durch ein ausreichend dichtes Netz von Ge-
meindestraßen und ländlichen Wegen gegeben. Ein Großteil der Wege ist jedoch für die heute in der 
Landwirtschaft üblichen Achslasten nicht mehr ausreichend tragfähig. Viele Wege weisen daher er-
hebliche Schäden auf. Die geplanten Wegebaumaßnahmen schaffen die Voraussetzungen für eine 
langfristige Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen. Eine grundsätzliche Veränderung der vorhande-
nen Erschließungsstruktur ist nicht geplant. Gleichzeitig können die Wege für Erholungssuchende ge-
nutzt werden. Der landwirtschaftliche Grundbesitz ist in Teilbereichen durch Streulagen gekennzeich-
net. Es wird angestrebt, die landwirtschaftlichen Flächen in einem möglichst großen Umfang zusam-
menzulegen, um eine rationelle Bewirtschaftung zu ermöglichen. 
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Darüber hinaus werden mit dem Flurbereinigungsverfahren ökologische Zielsetzungen verfolgt. Mit 
Unterstützung des Bodenmanagements der Flurbereinigung sollen verschiedene landschaftsgestal-
tende Anlagen (freiwillige Gestaltungsmaßnahmen), insbesondere zum Thema Artenschutz sowie Bio-
topschutz und Biotopverbund ermöglicht werden. 
 
Weiteres Ziel des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Engerhafe ist die Optimierung der im Ge-
biet bereits vorhandenen Kompensationsflächen der Gemeinde Südbrookmerland durch Zusammen-
legung und Erweiterung zu einem Kompensationsflächenpool in Verbindung mit naturschutzfachlich 
genutzten Flächen des Landkreises Aurich. 
 
Durch den integralen Ansatz des Flurbereinigungsverfahrens kann außerdem den nachteiligen Auswir-
kungen des Strukturwandels im ländlichen Raum wirkungsvoll für die Zukunft begegnet werden. 
 
Das Flurbereinigungsgebiet wurde nach Abwägung der agrarstrukturellen Gegebenheiten und der sich 
aus der Topographie, der vorhandenen Verkehrsanlagen und bebauten Flächen ergebenden Randbedin-
gungen sowie nach den kataster- und vermessungstechnischen Erfordernissen so begrenzt, dass die mit 
der ländlichen Neuordnung verfolgten Ziele möglichst vollkommen erreicht und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landespflege ermöglicht werden. 
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich, hat die voraussichtlich 
beteiligten Grundeigentümer gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG über das nun eingeleitete Verfahren einschließ-
lich der voraussichtlich entstehenden Kosten aufgeklärt. Die nach § 5 Abs. 2 und 3 FlurbG zu beteili-
genden Behörden, Organisationen und Dienststellen einschließlich der landwirtschaftlichen Berufsver-
tretung und der anerkannten Naturschutzvereinigungen nach § 63 BNatSchG wurden gehört und un-
terrichtet. 
 
Die Voraussetzungen des § 86 Abs. 1 Nrn. 1 und Nr. 3 FlurbG für die Einleitung der vereinfachten Flur-
bereinigung Engerhafe durch das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle 
Aurich, nach § 86 Abs. 2 FlurbG liegen somit vor. 
 
Begründung für die Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
Die sofortige Vollziehung des Beschlusses liegt sowohl im überwiegenden Interesse der Beteiligten des 
Verfahrens als auch im öffentlichen Interesse.  
 
Die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass die kurzfristige Wahl eines Vor-
standes der Teilnehmergemeinschaft nicht möglich und die Teilnehmergemeinschaft dadurch hand-
lungsunfähig wäre. Aufgrund der zeitlich befristeten Förderperiode der Europäischen Union muss je-
doch eine zeitnahe Beantragung der Fördermittel für die notwendigen gemeinschaftlichen Wegebau-
maßnahmen durch den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft sichergestellt werden. Der derzeitige 
Zustand des Wegenetzes und die damit verbundenen Nachteile für die übrigen Teilnehmer (z.B. durch 
erhöhten Maschinenverschleiß) lassen ein längeres Warten auf den Ausbau und eine Gefährdung der 
Finanzierung des Wegebaus nicht zu. 
 
Schließlich ist der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der land-
wirtschaftlichen Betriebe und wegen der in der Flurbereinigung einzusetzenden erheblichen öffentli-
chen Mittel daran gelegen, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen. 
 
Diese Interessen überwiegen gegenüber dem Interesse etwaiger Widerspruchführer an der aufschie-
benden Wirkung der Rechtsbehelfe. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale 
Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der Ge-
schäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur Nie-
derschrift Widerspruch erhoben werden. 
 
Hinweise:  
1. Ermittlung des Dauergrünlandstatus nach DirektZahlDurchfG i. V. m. der VO (EU) Nr. 1307/2013 

und VO (EU) Nr. 639/2014 
Die Flurbereinigungsbehörde weist darauf hin, dass sie für den Zeitraum der Durchführung des 
Flurbereinigungsverfahrens zur sachgerechten und zweckmäßigen Planung des Flurbereinigungs-
verfahrens den Dauergrünlandstatus aus der Agrarförderung beim Servicezentrum für Landent-
wicklung und Agrarförderung erheben wird. 
 

2. Gemäß § 27 a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch 
im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ 
eingestellt. 

 
Aurich, 01.06.2021 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
 - Geschäftsstelle Aurich - 
 
Im Auftrage 
Baalmann 
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